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A. Einleitung

Mit dem Beschluss des Landtags vom 15. Dezember 1999 - Landtagsdrucksache

14/2580 (neu) - wird die Landesregierung aufgefordert, in der Januar-Tagung des

Landtags einen schriftlichen Bericht über die Finanz- und Haushaltssituation der

Kreise, Städte und Gemeinden des Landes abzugeben. Dabei soll speziell die Situ a-

tion der einzelnen Kreise und kreisfreien Städte, sowie allgemein der Kommunen in

Bezug auf ihre Handlungsfähigkeit aufgezeigt werden (Verschuldung, freie Finanz-

spitze, Haushaltsdefizite, Einnahmen pro Einwohner, Zukunftsperspektiven etc.).

Des Weiteren sollen die Auswirkungen des Sparpakets und aller anderen für die

Gebietskörperschaften in Zusammenhang mit dem Zukunftsprogramm finanzrel e-

vanten Beschlüsse der Bundesregierung auf die kommunalen Haushalte dargestellt

werden.

B. Finanz- und Haushaltssituation der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Vorbemerkung

Nach dem Beschluss des Landtages soll die Finanz- und Haushaltssituation der

kommunalen Gebietskörperschaften anhand der Kennziffern

• Einnahmen

• freie Finanzspitze, Haushaltsdefizite

• Verschuldung

dargestellt werden.
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Die wesentliche Kennziffer für die Beurteilung der Finanz- und Haushaltssituation der

Kommunen (Gemeinden, Kreise, Ämter) ist der freie Finanzspielraum, häufig als

freie Finanzspitze bezeichnet. Nach § 21 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung

(GemHVO) vom 7. Februar 1995 (GVOBl. Schl.-H. S. 68) muss die Zuführung vom

Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass

• die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten ge-

deckt ,

• die Rückstellungen (Gebührenanteile für später entstehende Kosten) in e i-

ner Sonderrücklage angesammelt,

• die zweckgebundenen Einnahmen der Treuhandvermögen, soweit sie nicht

im Haushaltsjahr zweckentsprechend verausgabt werden, Sonderrücklagen

zugeführt

werden können (Pflichtzuführung).

Übersteigt der Zuführungsbetrag zum Vermögenshaushalt diese Pflichtzuführung, so

weist der Verwaltungshaushalt einen freien Finanzspielraum aus. Erwirtschaftet der

Verwaltungshaushalt die Pflichtzuführung nicht in voller Höhe, so weist der Verwal-

tungshaushalt ein Defizit aus; der freie Finanzspielraum ist in Höhe des Defizits ne-

gativ.

Der so definierte freie Finanzspielraum lässt sich nur aus den Jahresrechnungen der

einzelnen Kommunen berechnen. Eine Berechnung aus den Kommunalfinanzstat i-

stiken ist, da die einzelnen Elemente zur Berechnung des freien Finanzspielraumes

nicht gesondert ausgewiesen werden (bei dem Ausweis der Tilgung wird nicht ge-

trennt zwischen ordentlicher und außerordentlicher Tilgung, bei dem Ausweis der
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Zuführung zu den Rücklagen wird nicht getrennt zwischen allgemeiner Rücklage und

den einzelnen Sonderrücklagen), nicht möglich. Eine Aufbereitung der Jahresrech-

nungen aller über 1.100 Kommunen zur Berechnung des freien Finanzspielraumes

für die Kommunen insgesamt kann in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht erfo l-

gen.

Angaben zum freien Finanzspielraum enthält dieser Bericht daher nur für die der

Aufsicht des Innenministeriums unterstehenden Kommunen, d.h. für die kreisang e-

hörigen Städte über 20.000 Einwohner, die kreisfreien Städte sowie die Kreise.

Bei der vergleichenden Betrachtung der Einnahmen und der Verschuldung der

Kommunen sowohl im Zeitablauf als auch zwischen Kommunen der selben Gruppe

ist zu berücksichtigen, dass seit Anfang der neunziger Jahre von Kommunen vielfach

Ausgliederungen aus den Haushalten (Überführung von Aufgabenbereichen in So n-

dervermögen, Eigenbetriebe und Gesellschaften) vorgenommen worden sind, bei

denen gleichzeitig auch Einnahmen und Ausgaben sowie häufig auch Schulden

ausgegliedert wurden. So haben z.B. mittlerweile zehn von 15 kreisangehörigen

Städten über 20.000 Einwohner ihre Abwasserbeseitigung ausgegliedert. Aufgrund

von Bundesrecht (Pflege-Buchführungsverordnung - PBV - vom 22. November 1995,

BGBl. I S. 1528) mussten die Pflegeheime zum 1. Januar 1997 aus den kommun a-

len Haushalten ausgegliedert werden.

Eine Betrachtung der Gesamteinnahmen - d.h. einschließlich der Einnahmen im

Vermögenshaushalt unter Einbeziehung der Kreditaufnahmen - würde den Auss a-

gewert der Kennziffer ‘Einnahmen’ noch weiter einschränken. Die Angaben im Be-
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richt beziehen sich deshalb nur auf die Einnahmen des Verwaltungshaushalts.

Gleichwohl muss auf den sehr begrenzten Aussagewert dieser Kennziffer hingewie-

sen werden. Dies gilt wegen des unterschiedlichen Umfangs der Aufgaben noch ver-

stärkt für einen Vergleich der Einnahmen pro Einwohner der Gruppen kreisangehör i-

ge Städte über 20.000 Einwohner, kreisfreie Städte sowie Kreise.

Auch wenn die Kennziffer Verschuldung aus den vorgenannten Gründen in ihrer

Aussagefähigkeit ebenfalls eingeschränkt ist, gibt sie doch einen wesentlichen Hin-

weis auf die Zukunftsbelastung der Haushalte der Kommunen durch Zins- und Ti l-

gungsleistungen.

Um Aussagen zur Entwicklung der Haushalts- und Finanzsituation treffen zu können,

werden in den nachfolgenden Betrachtungen die Kennziffern für die Jahre ab 1995

dargestellt.

2. Finanz- und Haushaltssituation der Kommunen

Die Entwicklung der Finanz- und Haushaltssituation der öffentlichen Haushalte und

damit auch die der Kommunen in Schleswig-Holstein ist in den Jahren 1995 bis 1998

maßgeblich bestimmt worden durch

• eine anhaltende Wachstumsschwäche (1996 und 1997), verbunden mit e i-

nem weiteren Anstieg der Zahl der Arbeitslosen; die durchschnittliche Zahl

der Arbeitslosen betrug im Bundesgebiet 1998 rd. 4.279 Tsd. und in

Schleswig-Holstein rd. 128 Tsd. gegenüber rd. 3.612 Tsd. bzw. rd. 102 Tsd.

in 1995 (Quelle: Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland

des Statistischen Bundesamtes, 1998 und 1999) und
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• einen Rückgang der Einnahmen aus den Gemeinschaftsteuern im Jahre

1996, insbesondere in Folge von Steuerrechtsänderungen, Konjunktur-

schwäche und vermehrter steuerlicher Abschreibungen in den neuen Län-

dern.

Belastend für die Kommunen haben sich darüber hinaus die deutlich gestiegenen

Ausgaben im Bereich der Jugendhilfe (u.a. Einführung des Rechtsanspruchs auf e i-

nen Kindergartenplatz) ausgewirkt. Eine Entlastung für die Kommunen bedeutete

hingegen die Einführung der Pflegeversicherung, die in den Jahren 1996 und 1997

sogar zu einem Rückgang der Sozialhilfeausgaben geführt hat.

Nach der Statistik über die Rechnungsergebnisse der kommunalen Haushalte

(Statistisches Bundesamt, Finanzen und Steuern, Fachserie 14), die nur bis ein-

schließlich 1997 vorliegt, haben sich die Einnahmen der Verwaltungshaushalte der

Kommunen in Schleswig-Holstein wie folgt entwickelt:

1995 10.864 Mio. DM 4.001 DM/Ew.

1996 10.770 Mio. DM 3.944 DM/Ew.

1997 10.528 Mio. DM 3.829 DM/Ew.

Maßgeblich für die rückläufige Entwicklung der Einnahmen sind die von den Kom-

munen vorgenommenen Ausgliederungen, wie die Entwicklung der Gebührenein-

nahmen verdeutlicht, die von 1.745 Mio. DM 1995 über 1.561 Mio. DM 1996 auf

1.448 Mio. DM 1997 abgenommen haben.
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Wie in der Vorbemerkung ausgeführt, lässt sich der freie Finanzspielraum aus den

Zahlen der Rechnungsstatistik nicht ermitteln. Einen Anhaltspunkt für die Entwick-

lung des freien Finanzspielraumes gibt jedoch die Entwicklung der Zuführung vom

Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt :

1995 855 Mio. DM 315 DM/Ew.

1996 808 Mio. DM 296 DM/Ew.

1997 781 Mio. DM 284 DM/Ew.

Die Zahlen zeigen einerseits einen merklichen Rückgang der Zuführung zum Ver-

mögenshaushalt und damit verbunden auch des freien Finanzspielraumes, machen

andererseits allerdings auch deutlich, dass dennoch auch 1997 die Kommunen in s-

gesamt erhebliche Mittel dem Vermögenshaushalt zuführen konnten. Selbst wenn

man vom Zuführungsbetrag 1997 von rd. 781 Mio. DM neben den Zuführungen zu

den Sonderrücklagen für Rückstellungen in Höhe von rd. 9 Mio. DM zusätzlich die

gesamte Tilgung, d.h. auch die außerordentliche Tilgung einschließlich der Tilgung

aus der Umschuldung von Krediten in Höhe von rd. 468 Mio. DM abzieht, verbleibt

ein Betrag von rd. 304 Mio. DM oder rd. 110 DM/Ew.

Die Minderung des Zuführungsbetrages zum Vermögenshaushalt ist maßgeblich auf

den Rückgang bei den Gemeinschaftsteuern zurückzuführen. Wie die Anlage 1

zeigt, haben sich die Einnahmen der Kommunen aus dem kommunalen Finanzau s-

gleich, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und dem Familienleistung s-

ausgleich (Spalte 9 der Anlage 1) von rd. 3,6 Mrd. DM 1995 um rd. 300 Mio. DM auf

rd. 3,3 Mrd. DM 1997 verringert; der Rückgang der Gemeinschaftsteuern zeigt sich
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1996 bei der Finanzausgleichsmasse deshalb noch nicht, weil nach § 5 Abs. 3 des

Finanzausgleichsgesetzes (FAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Fe-

bruar 1999 (GVOBl. Schl.-H. S. 47) eine einmal festgesetzte Finanzausgleichsmasse

im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr geändert wird. Wenn gleichwohl die Einna h-

men aus dem kommunalen Finanzausgleich und den Steuern insgesamt in den Ja h-

ren 1996 und 1997 nur stagnierten bzw. einen nur leichten Rückgang in Höhe von

ca. 1 % der Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich und den Steuern

aufweisen (Spalte 16 der Anlage 1), hat das seine Ursache vor allem in der außeror-

dentlich positiven Entwicklung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer (Spalte 13 der

Anlage 1). Wenn trotz dieser Entwicklung der Einnahmen aus dem kommunalen F i-

nanzausgleich und den Steuern die Zuführung zum Vermögenshaushalt nicht stärker

als oben dargestellt zurückgegangen ist, so ist dies wesentlich auf die erheblichen

Konsolidierungsanstrengungen der Kommunen zurückzuführen.

Ein Blick auf die Zahlen der Anlage 1 lässt für 1998 erkennen, dass die Kommunen

einen hohen Zuwachs von rd. 270 Mio. DM bei den Einnahmen aus dem kommun a-

len Finanzausgleich und aus Steuern verzeichnen konnten. Damit dürften 1998 wie-

der höhere Zuführungsbeträge zum Vermögenshaushalt erwirtschaftet worden sein

und sich die Haushalts- und Finanzlage der Kommunen insgesamt entspannt haben.

Anlage 1 macht auch deutlich, dass die Bedeutung der Gewerbesteuer für die Ko m-

munen in den Jahren 1995 bis 1998 erheblich zugenommen hat. Diese Steuer

zeichnet sich in ihren Einnahmen bei einzelnen Kommunen durch große Schwan-

kungen aus und kann von Jahr zu Jahr zu erheblichen Unterschieden in der Haus-

halts- und Finanzsituation der einzelnen Kommune führen, da ein Ausgleich nur zei t-

verzögert über den kommunalen Finanzausgleich erfolgt.
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Festgestellt werden kann auch, dass von den insgesamt 1.126 kreisangehörigen

Gemeinden des Landes die Zahl der Gemeinden, denen das Innenministerium Feh l-

betragszuweisungen nach § 16 FAG zur Abdeckung unvermeidlicher Fehlbeträge

gewähren musste, in den vergangenen Jahren sehr gering geblieben ist und sich

nicht wesentlich verändert hat. Ihre Zahl hat sich wie folgt entwickelt :

1995   9 Gemeinden 6,4 Mio. DM

1996 10 Gemeinden 9,2 Mio. DM

1997 11 Gemeinden 8,8 Mio. DM

1998 12 Gemeinden 9,5 Mio. DM

1999   8 Gemeinden 9,3 Mio. DM.

Dabei haben in allen Jahren die Insel- und Halliggemeinden Nordstrand, Pellworm,

Hooge und Langeneß sowie die besonders strukturschwachen Städte Tönning und

Friedrichstadt Fehlbetragszuweisungen erhalten. Zudem erhält die Gemeinde Hel-

goland jedes Jahr Zuweisungen zum Haushaltsausgleich nach § 11 FAG.

Die Verschuldungsentwicklung der Kommunen ergibt sich aus der Anlage 2. Danach

haben die fundierten Schulden der Kommunen von 4.885 Mio. DM (1.799 DM/Ew.)

1995 um rd. 530 Mio. DM auf rd. 5.413 Mio. DM (1.961 DM/Ew.)1998 zugenommen.

Die Kommunen Schleswig-Holsteins weisen weiterhin nach denen des Landes Ba-

den Württemberg die geringste Verschuldung pro Einwohner aller alten Flächenlä n-

der auf. Die Schulden pro Einwohner liegen zum Jahresende 1998 mit 1.961 DM/Ew.

um rd. 358 DM/Ew. unter dem Durchschnitt der Kommunen der alten Flächenlä nder.
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Die im Ländervergleich günstige Verschuldungssituation der Kommunen schlägt sich

auch in der Zinsausgabenquote (Zinsausgaben im Verhältnis zu den bereinigten

Ausgaben) nieder. Die Zinsausgabenquote der Kommunen Schleswig-Holsteins ist

1998 im Bereich der alten Flächenländer mit rd. 3,3 % die niedrigste nach der der

Kommunen des Landes Baden Württemberg mit 2,7 %. Sie liegt deutlich unter dem

Durchschnitt der Kommunen der alten Flächenländer von 4,1 % (Quelle: berechnet

nach der Statistik der vierteljährlichen Kassenergebnisse der öffentlichen Haushalte

des Statistischen Bundesamtes, Finanzen und Steuern, Fachserie 14).

Abschließend ist festzustellen, dass die Kommunen insgesamt trotz zugenommener

Belastungen ihre finanzielle Handlungsfähigkeit bewahrt haben. Sie weisen nach wie

vor eine auch im Ländervergleich günstige Verschuldungssituation und eine niedrige

Zinsausgabenquote auf. Nicht übersehen werden darf jedoch, dass sich die Hau s-

halts- und Finanzsituation der einzelnen Kommunen sehr unterschiedlich darstellt

und die Zahl der Kommunen mit Problemen beim Haushaltsausgleich zugenommen

hat. Dies wird auch bei der anschließenden Betrachtung der Haushalts- und Finanz-

situation der kreisangehörigen Städte über 20.000 Einwohner, der kreisfreien Städte

sowie der Kreise deutlich.

3. Finanz- und Haushaltssituation der kreisangehörigen Städte über 20.000 Einwoh-

ner, der kreisfreien Städte sowie der Kreise

Die Finanz- und Haushaltssituation wird nachfolgend getrennt für die kreisangehör i-

gen Städte über 20.000 Einwohner, die kreisfreien Städte sowie die Kreise darge-

stellt. Die Angaben zu den Kennziffern für die Jahre 1995 bis 1998 sind den Jahre s-

rechnungen der einzelnen Kommunen entnommen. Bei den Angaben für das Jahr
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1999 handelt es sich um Plandaten (Zahlen der Haushaltspläne für 1999 einschlie ß-

lich Nachtragshaushaltspläne), da die Rechnungsergebnisse 1999 noch nicht vorlie-

gen können.

Bei einem Vergleich der Ist-Zahlen für die Jahre 1995 bis 1998 mit den Planzahlen

für 1999 ist insbesondere bei den Angaben zum freien Finanzspielraum zu berüc k-

sichtigen, dass die Kommunen bei der Haushaltsplanung dem Vorsichtsprinzip

Rechnung tragen und die späteren Ist-Ergebnisse deshalb regelmäßig besser als die

jeweiligen Plandaten ausfallen.

Kreisangehörige Städte über 20.000 Einwohner

Die Entwicklung der Einnahmen der Verwaltungshaushalte der kreisangehörigen

Städte über 20.000 Einwohner (Anlage 3) weist - wie auch die Zahlen für die Kom-

munen insgesamt - für die Jahre 1996 und 1997 einen Rückgang auf. Der Zuwachs

der Einnahmen im Jahre 1998 ist vor allem auf sehr hohe Gewerbesteuereinnahmen

einzelner Städte (Geesthacht, Ahrensburg) zurückzuführen. Die erheblichen Unter-

schiede bei den Einnahmen pro Einwohner der einzelnen Städte sind auch auf die

Ausgliederungen von Aufgabenbereichen wie die Abwasserbeseitigung sowie unter-

schiedlich hohe Einnahmen aus der Gewerbesteuer zurückzuführen.

Die in Anlage 4 dargestellte Entwicklung des freien Finanzspielraumes der kreisan-

gehörigen Städte über 20.000 Einwohner weist für die Jahre 1995 bis 1997 einen

Rückgang von 191 DM/Ew. auf 150 DM/Ew. auf. Der starke Anstieg des freien Fi-

nanzspielraumes 1998 ist auf hohe Gewerbesteuereinnahmen einzelner Städte z u-

rückzuführen. So erzielten 1998 die Städte Geesthacht mit 2.056 DM/Ew. und A h-
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rensburg mit 630 DM/Ew. die höchsten freien Finanzspielräume; dagegen mussten

Husum (- 45 DM/Ew.) und Elmshorn (- 6 DM/Ew.) negative freie Finanzspielräume

ausweisen. Insbesondere die hohen Gewerbesteuereinnahmen sind für den relativ

starken Rückgang des freien Finanzspielraumes im Folgejahr verantwortlich, da erst

dann die Auswirkungen aus dem kommunalen Finanzausgleich eintreten und somit

1999 die Höhe der Schlüsselzuweisungen, der Finanzausgleichsumlage und der

Kreisumlagen negativ beeinflusst haben. Zudem handelt es sich für das Jahr 1999

um Plandaten.

Anlage 5 ist zu entnehmen, dass die Verschuldung der Städte im Zeitraum 1995 bis

1998 nur moderat von 1.027 DM/Ew. auf 1.054 DM/Ew. gestiegen ist. Auch beim

Schuldenstand zeigen sich gravierende Unterschiede zwischen den einzelnen Städ-

ten. Geesthacht wies 1998 mit 103 DM/Ew. die geringste Verschuldung und Pinne-

berg mit 1.923 DM/Ew. die höchste Verschuldung aus.

Für die kreisangehörigen Städte über 20.000 Einwohner ist im Ergebnis festzustel-

len, dass diese in allen Jahren des Zeitraumes 1995 bis 1998 vergleichsweise hohe

freie Finanzspielräume erwirtschaftet haben und die Verschuldung in diesen Jahren

nur leicht gestiegen ist. Auffällig sind die erheblichen Unterschiede zwischen den

einzelnen Städten bei den Kennziffern freier Finanzspielraum und Ve rschuldung.
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Kreisfreie Städte

Für die kreisfreien Städte ist im gesamten Betrachtungszeitraum - einschließlich der

Planungen für 1999 - ein Rückgang der Einnahmen der Verwaltungshaushalte fest-

zustellen (Anlage 6).

Die in Anlage 7 dargestellte Entwicklung des freien Finanzspielraumes weist für den

Zeitraum 1995 bis 1998 eine deutliche Verbesserung von - 60 DM/Ew. auf + 57

DM/Ew. aus. Damit haben die kreisfreien Städte insgesamt 1998 erstmals seit Jah-

ren wieder einen positiven freien Finanzspielraum erwirtschaftet. Allerdings erwarten

die kreisfreien Städte nach ihren Planungen für 1999 erneut einen insgesamt negati-

ven freien Finanzspielraum. Beim freien Finanzspielraum zeigen sich auch bei den

einzelnen kreisfreien Städten erhebliche Unterschiede. Während die Landeshaupt-

stadt Kiel und die Stadt Neumünster 1998 beachtliche freie Finanzspielräume erwirt-

schaften konnten, mussten die Hansestadt Lübeck und die Stadt Flensburg negative

freie Finanzspielräume ausweisen.

Unter Einbeziehung der Planungen für 1999 erwarten die Hansestadt Lübeck und

die Stadt Flensburg, dass ihre nicht abgedeckten Defizite Ende 1999 rd. 43 Mio. DM

betragen. Davon entfallen auf die Hansestadt Lübeck rd. 29,4 Mio. DM und auf die

Stadt Flensburg 13,5 Mio. DM. Während es der Hansestadt Lübeck 1998 und nach

ihren Planungen 1999 gelingt, die nicht abgedeckten Defizite zu vermindern, neh-

men sie bei der Stadt Flensburg zu.

Die Finanzsituation der kreisfreien Städte ist auch durch eine hohe Verschuldung

gekennzeichnet, die im Zeitraum 1995 bis 1998 weiter deutlich von 3.353 DM/Ew.
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auf 3.865 DM/Ew. gestiegen ist (Anlage 8). Der erwartete Rückgang der Verschul-

dung nach den Plandaten für 1999 ist auf den Rückgang der Verschuldung der Lan-

deshauptstadt Kiel zurückzuführen. Aufgrund hoher Veräußerungserlöse (Verkauf

der Kieler Wohnungsbaugesellschaft mbH) kann die Landeshauptstadt 1999 weitge-

hend auf Kreditaufnahmen verzichten und darüber hinaus Sondertilgungen vorneh-

men.

Für die kreisfreien Städte ist festzustellen, dass sich deren Finanz- und Haushalts-

situation insgesamt in den Jahren 1995 bis 1998 relativ entspannt hat. Dennoch wei-

sen sie eine vergleichsweise hohe Verschuldung aus. Auch ist die Finanzsituation

der einzelnen kreisfreien Städte sehr unterschiedlich. Die Hansestadt Lübeck und

die Stadt Flensburg haben 1998 ihren Verwaltungshaushalt nicht ausgleichen kön-

nen und erwarten dieses auch nicht für 1999. Bezieht man die Planungen für das

Jahr 1999 mit ein, für das die kreisfreien Städte insgesamt wieder einen negativen

freien Finanzspielraum erwarten, ist die Finanzlage der kreisfreien Städte weiterhin

problembehaftet.

Kreise

Anlage 9 verdeutlicht, dass die Einnahmen in den Verwaltungshaushalten der Kreise

- mit Ausnahme des Jahres 1997, in dem ein erheblicher Rückgang zu verzeichnen

ist - kontinuierlich zugenommen haben. Der Rückgang der Einnahmen des Verwal-

tungshaushalts insgesamt im Jahre 1997 ist u.a. auf Ausgliederungen (Abfallbe-

seitigung, Alten- und Pflegeheime) und auch auf den Rückgang beim kommunalen

Finanzausgleich zurückzuführen.
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Der freie Finanzspielraum der Kreise, der 1995 und 1996 noch jeweils 52 DM/Ew.

betrug, ist in den folgenden Jahren deutlich zurückgegangen und belief sich 1998

nur noch auf 21 DM/Ew. (Anlage 10). Damit lag er unterhalb des von den Kreisen

aufzubringenden Krankenhausinvestitionskostenbeitrages. Nach den Planungen der

Kreise soll ihr freier Finanzspielraum 1999 noch weiter abnehmen. Auch bei den

Kreisen zeigen sich deutliche Unterschiede. Die freien Finanzspielräume 1998 der

einzelnen Kreise reichen von 130 DM/Ew. des Kreises Steinburg bis zu - 29 DM/Ew.

des Kreises Stormarn. Neben dem Kreis Stormarn konnte 1998 auch der Kreis

Nordfriesland seinen Verwaltungshaushalt nicht ausgleichen. Für 1999 erwarten drei

Kreise einen negativen freien Finanzspielraum und drei Kreise einen Finanzspiel-

raum von 0 DM/Ew..

Wie Anlage 11 belegt, haben die Schulden der Kreise im Zeitraum 1995 bis 1998

kontinuierlich zugenommen, und zwar von 302 DM/Ew. auf 345 DM/Ew.. Auch bei

den Schulden der Kreise zeigen sich deutliche Unterschiede. Während der Kreis Se-

geberg mit 722 DM/Ew. Ende 1998 die höchsten Schulden je Einwohner trägt, weist

der Kreis Herzogtum Lauenburg mit 75 DM/Ew. die geringste Verschuldung aus.

Neben den Kreisschlüsselzuweisungen ist die Kreisumlage die wichtigste Einnah-

mequelle der Kreise. Die Anlage 12 gibt einen Überblick über die Entwicklung der

Kreisumlagesätze. Der durchschnittliche Kreisumlagesatz hat sich seit 1995 von

30,0 % auf 30,9 % im Jahre 1999 erhöht. Anhebungen des Kreisumlagesatzes ha-

ben in diesem Zeitraum 4 Kreise vorgenommen; für das Jahr 2000 sind zwischen-

zeitlich von den Kreisen Plön und Stormarn Erhöhungen der Kreisumlagesätze be-
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schlossen worden, wodurch sich der durchschnittliche Kreisumlagesatz auf 31,3 %

erhöht.

Für die Kreise insgesamt ist festzustellen, dass sich deren Finanzlage in den letzten

Jahren deutlich verschlechtert hat. Bei steigender Verschuldung hat sich ihr freier

Finanzspielraum erheblich vermindert. Für das Jahr 1999, in dem der freie Finanz-

spielraum weiter zurückgehen soll, erwarten sechs Kreise keinen oder einen negati-

ven freien Finanzspielraum.

C. Auswirkungen des Sparpakets und aller anderen für die Gebietskörper-

schaften in Zusammenhang mit dem Zukunftsprogramm finanzrelevanten

Beschlü sse der Bundesregierung auf die kommunalen Haushalte

Zum Ende des Jahres 1999 sind im Rahmen des sogenannten Zukunftsprogramms

2000 der Bundesregierung eine Reihe gesetzgeberischer Maßnahmen vom Bun-

destag verabschiedet worden.

Die finanziellen Auswirkungen - im Wesentlichen durch das Familienförderungsg e-

setz, das Steuerbereinigungsgesetz, das Gesetz zur Änderung des Wohngeldgeset-

zes und anderer Gesetze, das Kraftfahrzeugsteueränderungsgesetz - führen im Jahr

2000 zu rd. 120,5 Mio. DM Mindereinnahmen und/oder Mehrbelastungen für das

Land Schleswig-Holstein und seine Kommunen, die unter Berücksichtigung der

Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich und dessen Änderung durch
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das Haushaltsgesetz 2000 etwa zu gleichen Teilen auf das Land einerseits und auf

die Kommunen andererseits entfallen.

Von den Auswirkungen auf die Kommunen in Höhe von 60,3 Mio. DM entfallen auf

(in Mio. DM):

• den Kommunalen Finanzausgleich

- Minderung beim Steuerverbund                                          - 10,8

 - Kürzung der Finanzausgleichsmasse im

       Zusammenhang mit der Änderung des

       Unterhaltsvorschussgesetzes

       (§ 35 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2000)                                    - 15,4 - 26,2

• den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Erhöhung

Kindergeld u. a.) - 28,5

• die Verbesserung der Zuweisungen nach § 31 a FAG

(Familienleistungsausgleich) + 5,5

• die erwarteten Mehrbelastungen bei der Sozialhilfe

(Wegfall originäre Arbeitslosenhilfe u. a.) - 11,1

- 60,3

Zur Minderung des Rückgangs bei der Finanzausgleichsmasse wird die Abrechnung

der Finanzausgleichsmasse 1999 mit einem Teilbetrag von 10 Mio. DM auf die F i-

nanzausgleichsmasse 2000 vorgezogen (§ 35 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2000). So

steigt die Finanzausgleichsmasse 2000 immer noch um 101,4 Mio. DM gegenüber

dem Vorjahr.



18

18

Für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie

für die Zuweisungen nach § 31 a FAG (Familienleistungsausgleich) ergeben sich

Zuwächse von insgesamt 44,5 Mio. DM gegenüber 1999.

Schließlich zeichnen sich bei den Ausgaben der Sozialhilfe Einsparungen gegenüber

den bisherigen Entwicklungstendenzen insbesondere in Folge besseren Greifens

von Maßnahmen, die unter dem Stichwort „Arbeit statt Sozialhilfe“ zusammengefasst

werden können, so dass auch bei der Sozialhilfe die zu erwartenden Mehrausgaben

aus dem Wegfall der originären Arbeitslosenhilfe durch die zu erwartenden Minde r-

ausgaben im Übrigen kompensiert werden.

Fasst man die Einnahmen aus Finanzausgleich, Gemeindeanteilen an der Einko m-

mensteuer und an der Umsatzsteuer sowie aus den Zuweisungen nach § 31 a FAG

zusammen, können die Kommunen im Jahr 2000 mit rd. 146  Mio. DM Mehreinnah-

men gegenüber 1999 rechnen (vgl. auch Spalte 10 der Anlage 1); aus eigenen

Steuereinnahmen (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer netto, sonstige Gemeind e-

steuern) kommt nochmals ein Zuwachs von etwa 29 Mio. DM hinzu. Damit können

die Kommunen im Jahr 2000 Mehreinnahmen von insgesamt rd. 175 Mio. DM

(Spalte 17 der Anlage 1) gegenüber 1999 erwarten.
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D. Zusammenfassung, Ausblick

Die neunziger Jahre haben für die öffentlichen Haushalte und damit auch für die

Haushalte der schleswig-holsteinischen Kommunen erhebliche Belastungen mit sich

gebracht. Genannt seien:

• Die finanziellen Lasten der deutschen Einheit.

• Die Rezession 1993 und die nachfolgende Wachstumsschwäche insb e-

sondere in den Jahren 1995 bis 1997, verbunden mit einem deutlichen A n-

stieg der Zahl der Arbeitslosen.

• Der Rückgang der Einnahmen aus den Gemeinschaftsteuern 1996 in Folge

von Steuerrechtsänderungen, Konjunkturschwäche und vermehrter Inan-

spruchnahme von steuerlichen Abschreibungen.

Eine Betrachtung der Finanz- und Haushaltssituation der Kommunen im Zeitraum

1995 bis 1998 zeigt, dass sich die freien Finanzspielräume der Kommunen in den

Jahren 1996 und 1997 merklich verengt haben. Gleichwohl konnten die Kommunen

auch noch im Jahre 1997 in beachtlicher Höhe Mittel aus dem Verwaltungshaushalt

dem Vermögenshaushalt zuführen. 1998 haben die Kommunen insgesamt einen

Anstieg von rd. 270 Mio. DM bei ihren Einnahmen aus dem kommunalen Finanzau s-

gleich und aus Steuern verzeichnen können. Dieses deutet, wie auch die Zahlen für

die kreisangehörigen Städte über 20.000 Einwohner und für die kreisfreien Städte

- durch Sonderbedingungen unterstützt - zeigen, auf eine leichte Entspannung der

Finanz- und Haushaltssituation der Kommunen insgesamt hin.
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Festgestellt werden kann, dass die Kommunen in Schleswig-Holstein mit 1.961

DM/Ew. Ende 1998 nach den Kommunen des Landes Baden Württemberg weiterhin

die geringsten Schulden pro Einwohner tragen (Durchschnitt der Kommunen der a l-

ten Flächenländer 2.319 DM/Ew.). Auch weisen die Kommunen Schleswig-Holsteins

eine günstige Zinsausgabenquote auf, die 1998 mit rd. 3,3 % deutlich unter dem

Durchschnitt der Kommunen der alten Flächenländer mit rd. 4,1 % liegt.

Im Hinblick darauf, dass sich für die Kommunen - trotz der Kürzung der Finanzaus-

gleichsmasse - für das Jahr 1999 Mehreinnahmen aus dem kommunalen Finan z-

ausgleich und aus Steuern in Höhe von rd. 110 Mio. DM abzeichnen, ist 1999 eine

zusätzliche Anspannung der Finanz- und Haushaltslage der Kommunen insgesamt

nicht zu erwarten.

Wenn also festgestellt werden kann, dass die Kommunen insgesamt die erheblichen

Belastungen der neunziger Jahre zufriedenstellend bewältigt und ihre finanzielle

Handlungsfähigkeit bewahrt haben, so ist dies vor allem auch darauf zurückzufüh-

ren, dass sich die Kommunen frühzeitig den Herausforderungen gestellt haben. Die

Kommunen haben erhebliche Konsolidierungsanstrengungen unternommen und b e-

reits frühzeitig mit Unterstützung des Landes begonnen, ihre Verwaltungen zu mo-

dernisieren und zu rationalisieren.

Bei der zusammenfassenden Betrachtung der Finanz- und Haushaltssituation der

Kommunen insgesamt darf jedoch nicht übersehen werden, dass sich die Hau s-

haltssituation der einzelnen Kommunen sehr unterschiedlich darstellt und die Zahl
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der Kommunen, die Probleme mit dem Haushaltsausgleich haben, zugenommen

hat.

Die kreisangehörigen Städte über 20.000 Einwohner haben in allen Jahren des Zei t-

raumes 1995 bis 1998 vergleichsweise hohe freie Finanzspielräume erwirtschaften

können, auch wenn in den Jahren 1996 und 1997 ein Rückgang hingenommen we r-

den musste. Die Verschuldung der Städte ist im Betrachtungszeitraum nur moderat

gestiegen. Auffallend sind jedoch die erheblichen Unterschiede sowohl bei der

Kennziffer freier Finanzspielraum als auch bei der Verschuldung. Während einige

Städte sehr hohe freie Finanzspielräume aufweisen, hat die Zahl der Städte, die

nicht oder gerade noch ihren Haushalt ausgleichen können, zugenommen.

Die Finanz- und Haushaltssituation der kreisfreien Städte hat sich im Zeitraum 1995

bis 1998 entspannt. Erstmals seit Jahren haben die kreisfreien Städte insgesamt

1998 wieder einen freien Finanzspielraum erwirtschaftet. Die kreisfreien Städte we i-

sen eine hohe Verschuldung auf, die in den Jahren bis 1998 kontinuierlich gestiegen

ist. Auch bei den kreisfreien Städten sind erhebliche Unterschiede in der Finanz- und

Haushaltssituation der einzelnen Städte festzustellen. Zwei kreisfreie Städte konnten

1998 ihren Verwaltungshaushalt nicht ausgleichen und erwarten auch für 1999 hohe

Fehlbeträge. Bezieht man die Planungen der Städte für 1999 mit ein, verbleiben E n-

de 1999 noch nicht abgedeckte Defizite in Höhe von rd. 43 Mio. DM. Insgesamt ist

festzustellen, dass sich die Finanz- und Haushaltslage der kreisfreien Städte verbes-

sert hat, aber weiterhin problembehaftet ist.
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Bei den Kreisen hat sich der freie Finanzspielraum in den Jahren 1997 und 1998

erheblich verringert. 1998 erreicht der freie Finanzspielraum nicht einmal mehr die

Höhe des Krankenhausinvestitionskostenbeitrages. Auch ist eine stetige Zunahme

der Verschuldung der Kreise festzustellen. Für die Kreise gilt ebenfalls, dass die F i-

nanz- und Haushaltslage - gemessen an den Kennziffern freier Finanzspielraum und

Verschuldung - sehr unterschiedlich ist. 1998 haben zwei Kreise ihren Verwaltungs-

haushalt nicht ausgleichen können; für 1999 rechnen sechs Kreise damit, keinen

oder einen negativen freien Finanzspielraum zu erwirtschaften.

Die Finanzentwicklung der Kreise gibt Anlass zur Sorge. Der Landtag hat daher be-

reits im Rahmen der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes zum 1. Januar 2000

eine Anhebung der Nivellierungssätze beschlossen, die durch höhere Einnahmen

aus der Kreisumlage eine Entlastung der Kreishaushalte ab dem Jahr 2000 bewirkt.

Die Entwicklung der Finanzlage der Kommunen im Jahre 2000 wird wesentlich be-

einflusst durch das Zukunftsprogramm des Bundes. Die sich hieraus ergebenden

Mindereinnahmen und Mehrbelastungen für die Kommunen belaufen sich auf rd. 60

Mio. DM. Dennoch können die Kommunen insgesamt im Jahr 2000 mit einem deutl i-

chen Zuwachs bei ihren Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich und aus

Steuern in Höhe von rd. 175 Mio. DM rechnen (Spalte 17 der Anlage 1). Die Kom-

munen können daher mit Zuversicht auf das Jahr 2000 blicken. Gleichwohl werden

die Kommunalfinanzen in diesem Jahr Gegenstand weiterer Überlegungen sein

müssen.



23

23

Die kommunale Finanzpolitik wird auch in den nächsten Jahren unter Konsolidie-

rungsdruck und Sparzwängen stehen. Die Bundesregierung hat Steuersenkungsplä-

ne für die Jahre 2001 bis 2005 vorgelegt, die sich entsprechend auf die öffentlichen

Haushalte insgesamt und damit auch auf die kommunalen Haushalte auswirken

werden. Diese Pläne zur Unternehmens- und Einkommensteuerreform verbessern

jedoch zugleich die Chancen auf ein höheres Wachstum der Wirtschaft und für den

Abbau der Arbeitslosigkeit in Deutschland.

Anlagen

1. Einnahmen der Kommunen aus Finanzausgleich und Steuern

2. Verschuldung der Kommunen der alten Flächenländer

3. Entwicklung der Einnahmen der Verwaltungshaushalte der kreisangehörigen

Städte über 20.000 Einwohner

4. Entwicklung der freien Finanzspielräume der kreisangehörigen Städte über

20.000 Einwohner

5. Entwicklung der Verschuldung der kreisangehörigen Städte über 20.000

Einwohner

6. Entwicklung der Einnahmen der Verwaltungshaushalte der kreisfreien Städte

7. Entwicklung der freien Finanzspielräume der kreisfreien Städte

8. Entwicklung der Verschuldung der kreisfreien Städte

9. Entwicklung der Einnahmen der Verwaltungshaushalte der Kreise

10. Entwicklung der freien Finanzspielräume der Kreise

11. Entwicklung der Verschuldung der Kreise

12. Entwicklung des Kreisumlagesatzes
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